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Änderung des § 309 Nr. 13 BGB – 

AGB-Klauseln in Verbraucherverträgen 

zur Vereinbarung der Schriftform 

künftig unwirksam 
Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von 

verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts" (BGBl. I 2016 

Nr. 8 S. 233) hat der Gesetzgeber eine Änderung der Klauselverbote in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verabschiedet, die sich auf die 

Vertragsgestaltung von u.a. Versorgungsverträgen mit Verbrauchern auswirken 

wird, die ab dem 1. Oktober 2016 geschlossen werden. Verträge mit Klauseln 

zum Schriftformerfordernis für Erklärungen der Verbraucher, wie z.B. 

Kündigungen, sollten für die Zukunft angepasst werden. 

Bisherige 

Regelung 
AGB beinhalten häufig Klauseln, die 

den Verbrauchern vorschreiben, dass 

Erklärungen oder Anzeigen in einer 

bestimmten Form abgegeben werden 
und dem Empfänger auf bestimmte 

Art und Weise zugehen müssen.  

Um eine Benachteiligung der 

Verbraucher zu vermeiden, sieht das 

Klauselverbot des § 309 Nr. 13 BGB 

in der derzeit und bis zum 

30. September 2016 gültigen

Fassung vor, dass "eine Bestimmung, 

durch die Anzeigen oder Erklärungen, 

die dem Verwender oder einem 

Dritten gegenüber abzugeben sind, 

an eine strengere Form als die 

Schriftform oder an besondere 

Zugangserfordernisse gebunden 

werden", unwirksam ist.  

Damit verbietet die derzeit noch 

gültige Regelung das Erfordernis 

einer strengeren Form als die 

Schriftform für einseitige, vom 

Verbraucher abzugebende Willens-
erklärungen, wie insbesondere 

Kündigungs- und Rücktrittserklärun-
gen, Mahnungen und Fristsetzungen. 

Vorgeschrieben werden kann jedoch 

die Schriftform, wie bei Gas- und 

Sonderkunden-Versorgungsverträgen 

über Strom oder Gas gebräuchlich, 

und mithin, 

dass die die Anzeige oder Erklärung 

enthaltende Urkunde vom Aussteller 

eigenhändig unterschrieben werden 

muss. 

Regelung ab dem 

1. Oktober 2016
Ab dem 1. Oktober 2016 kann in AGB 

mit Verbrauchern keine Schriftform 

für Anzeigen und Erklärungen 

vereinbart werden. Denn nach der 

neuen Fassung des § 309 Nr. 13 

BGB ist eine Klausel unwirksam, 
wenn sie "eine Bestimmung enthält, 

durch die Anzeigen oder Erklärungen, 

die dem Verwender oder einem 

Dritten gegenüber abzugeben sind, 

gebunden werden a) an eine 

strengere Form als die schriftliche 

Form in einem Vertrag, für den durch 

Gesetz notarielle Beurkundung 

vorgeschrieben ist oder b) an eine 

strengere Form als die Textform in 

anderen als den in Buchstabe a 

genannten Verträgen oder c) an 

besondere Zugangserfordernisse)."  
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Demzufolge müssen Anzeigen und 

Erklärungen in Zukunft auch in 

Textform abgegeben werden können. 

Daher muss etwa ein im Internet 

geschlossener 

Gassonderkundenvertrag zukünftig 

auch per E-Mail ohne eigenhändige 

Unterschrift kündbar sein können. 

Praktische 

Bedeutung und 

Empfehlung 
Sonderkunden-Versorgungsverträge 

über Strom und Gas, die 

Schriftformklauseln enthalten, sollten 

für die Zukunft an die ab dem 

1. Oktober 2016 geltende Rechtslage

angepasst werden. 

Da die Neuregelung nach der 

Übergangsregelung des 

Art. 229 EGBGB § 37 nur für Verträge 

gilt, die nach dem 

30. September 2016 geschlossen

werden, bleibt noch genügend Zeit,
die AGB-Regelungen der betroffenen 

Verträge zu ändern. 

Für Grundversorgungsverhältnisse 

mit Verbrauchern sehen die 

Stromgrundversorgungsverordnung 

(StromGVV) und die 

Gasgrundversorgungsverordnung 

(GasGVV) bereits die Textform für 

Kündigungen vor. Demnach müssen 

diesbezüglich keine 

Vertragsänderungen veranlasst 

werden. 

_____________ 

Für nähere Erläuterungen steht das 

Energie & Infrastruktur Team von 

Clifford Chance gerne zur Verfügung. 
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